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Regeste

Einfache Körperverletzung; willkürliche Sachverhaltsfeststellung, Strafzumessung |
Straftaten

Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde ist grundsätzlich nicht kassatorischer, sondern reformatorischer Natur (
Art. 107 Abs. 2 BGG ). Gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG hat eine Beschwerde vorab ein
Begehren oder mit anderen Worten einen Antrag zur Sache zu enthalten. Ein blosser
Aufhebungs- und Rückweisungsantrag genügt - abgesehen von hier nicht relevanten
Ausnahmen - nicht. Allerdings kann ein Begehren ohne Antrag zur Sache ausreichen, wenn
sich aus der Begründung zweifelsfrei ergibt, was mit der Beschwerde angestrebt wird (
BGE 137 II 313 E. 1.3 S. 317; 136 V 131 E. 1.2 S. 135 f.; je mit Hinweisen).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer stellt formal bloss einen Aufhebungs- und Rückweisungsantrag. Aus
der Beschwerdebegründung geht indes hervor, dass sinngemäss ein Schuldspruch wegen
Tätlichkeiten bzw. eventualiter eine Strafbefreiung beantragt wird. Auf die Beschwerde
kann deshalb eingetreten werden.

E. 2
Der Beschwerdeführer rügt eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung (Beschwerde S. 3
ff.).

E. 2.1
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts gemäss Art. 97
Abs. 1 BGG kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann. Offensichtlich unrichtig ist die
Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist ( BGE 143 IV 500 E. 1.1 S. 503; 143 IV
241 E. 2.3.1 S. 244; je mit Hinweisen; zum Begriff der Willkür BGE 142 V 513 E. 4.2 S.
516; 142 II 369 E. 4.3 S. 380; je mit Hinweisen). Bei der Willkürrüge kommen die erhöhten
Begründungsanforderungen zum Tragen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ). Auf ungenügend
begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen
Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53; 141 IV 369 E. 6.3
S. 375; je mit Hinweisen). Dass die von den Sachgerichten gezogenen Schlüsse nicht mit
der Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen oder eine andere
Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt für die Annahme



von Willkür nicht ( BGE 142 V 513 E. 4.2 S. 516 mit Hinweisen).

E. 2.2
Zunächst macht der Beschwerdeführer geltend, die Vorinstanz treffe hinsichtlich der
Auswirkungen des Schwitzkastens auf die Luftwege des Beschwerdegegners 2
Feststellungen, die nicht nachgewiesen seien respektive den gutachterlichen Befunden klar
widersprächen.

E. 2.2.1
Die Vorinstanz erwägt, dass die Aussagen des Beschwerdegegners 2 - wenn auch nicht
völlig frei von Widersprüchen - insgesamt glaubhaft seien. Er habe in der erstinstanzlichen
Hauptverhandlung erstmals von Schwindel gesprochen. Zwar stehe diese Erklärung im
Widerspruch zur Passage im rechtsmedizinischen Gutachten vom 4. Juni 2014, wonach er
auf Nachfrage Ohnmacht und Schwindel verneint habe. Betrachte man aber die über ein
Jahr auseinanderliegenden Aussagen im Gesamtkontext mit den übrigen Schilderungen,
entstehe der Eindruck, dass sich seine Wortwahl an der erstinstanzlichen Verhandlung
("recht schwindlig") darauf beziehe, dass ihm zunehmend schwarz vor den Augen
geworden sei bzw. sein Blickfeld sich verkleinert habe. Dies erkläre das
Ergänzungsgutachten als "Tunnelblick". Zusammenfassend ergebe sich, dass die Aussagen
des Beschwerdegegners 2 gerichtsmedizinisch nachvollziehbar seien. Eine Aggravation
könne ausgeschlossen werden. Es sei durchaus von einem ernstzunehmenden Würgegriff
auszugehen (Entscheid E. 2.3 f. S. 6 ff.). Bei der rechtlichen Würdigung hält die Vorinstanz
wiederum fest, dass der Beschwerdeführer den Beschwerdegegner 2 grundlos und
unvermittelt von hinten attackiert, ihm einen Schlag an die Nase versetzt und ihn einige Zeit
in einem festen Würgegriff gehalten habe, wodurch jener vorübergehend keine Luft mehr
bekommen habe und in Todesangst geraten sei (Entscheid E. 3.2 S. 9).

E. 2.2.2
Dem rechtsmedizinischen Ergänzungsgutachten ist zu entnehmen, dass bei einem
Schwitzkasten die Atemnot infolge Einengung der Atemwege subjektiv im Vordergrund
stehe. Dieses subjektive Erstickungsgefühl gehe regelmässig auch mit Angst und Panik
einher. Die körperlichen Reaktionen auf die Panik (erhöhte Muskelspannung, Gegenwehr,
steigender Blutdruck) führten in ihrer Gesamtheit auch zu einem steigenden
Sauerstoffverbrauch, was seinerseits wiederum die Atemnot verstärke. Eine Atemnot und
die daraus resultierenden körperlichen Reaktionen seien demzufolge ohne weiteres
erklärbar und plausibel, auch wenn sich darüber hinaus keine weiteren objektivierbaren
Befunde eines Angriffs gegen den Hals nachweisen liessen. Das vom Beschwerdegegner 2
beschriebene "Schwarz-werden-vor-den-Augen" - was die Sachverständigen
nachvollziehbar nicht als Beginn der Bewusstlosigkeit, sondern als Einschränkung des
Gesichtsfeldes (sog. Tunnelblick) interpretieren - sowie der durch die Zeugen geschilderte
hochrote Kopf könnten als subjektive Hinweise auf eine Durchblutungsstörung des Gehirns
gewertet werden (kant. Akten S. 958 ff.; Entscheid E. 2.2 S. 4 ff.). Dem Beschwerdeführer
ist unter diesen Umständen zwar beizupflichten, dass die Sachverständigen nicht von einem
Unterbruch der Sauerstoffzufuhr, sondern von einer "relativ geringen
Sauerstoffmangelversorgung des Gehirns" ausgehen. Die diesbezügliche Abgrenzung im
angefochtenen Entscheid erweist sich insofern als wenig trennscharf. Allerdings ist nicht
ersichtlich, und wird auch nicht dargetan, inwiefern die Behebung des Mangels für den
Ausgang des Verfahrens entscheidend sein soll. Die Abgrenzung ist angesichts der



vorliegenden Ausgangslage im Hinblick auf die rechtliche Einordnung der inkriminierten
Handlung als Tätlichkeit nach Art. 126 StGB oder als einfache Körperverletzung nach Art.
123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB nicht von Bedeutung (vgl. nachstehend E. 3). Das gilt auch, soweit
die Vorinstanz überspitzt wertend von Todesangst spricht. Der Unterschied zwischen der
vom Opfer durch den Würgevorgang und die Atemnot erlebten Panik und der von der
Vorinstanz erwähnten Todesangst betrifft im vorliegenden Kontext letztlich eine Streitfrage
der Semantik. Todesangst ist jedenfalls synonym mit Panik (Duden, Das
Synonymwörterbuch, Bd. 8, 3. Aufl. 2014, S. 860). Es kann deshalb nicht gesagt werden,
dass der angefochtene Entscheid in diesem Punkt offensichtlich unhaltbar ist oder mit der
tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht.

E. 2.3
Im Zusammenhang mit der Tatbetroffenheit ( Art. 54 StGB ) wendet der Beschwerdeführer
ein, dass er nicht nur einen, sondern zwei Messerstiche mit je über 6 cm tiefen Wunden
erlitten habe. Ausserdem erweise sich die Feststellung der Vorinstanz, wonach die geltend
gemachten langdauernden Rückenschmerzen, Operationen und die Traumaverarbeitung
durch nichts belegt seien, als aktenwidrig.

E. 2.3.1
Gemäss den Erwägungen im angefochtenen Entscheid soll der Beschwerdeführer durch
einen der Messerstiche eine tiefe Stichwunde in den Rücken erlitten haben, welche jedoch
komplikationslos verheilt sei und keiner langwierigen Behandlung bedurft habe. Die
geltend gemachten langdauernden Rückenschmerzen, Operationen sowie die
Traumaverarbeitung seien durch nichts belegt (Entscheid E. 4.1 S. 9 f.).

E. 2.3.2
Es trifft vorliegend zu, dass der Beschwerdeführer zwei Stichverletzungen erlitten hat;
beide mit einer Wundtiefe von "über 6 cm" (kant. Akten S. 337). Die Vorinstanz beschreibt
zwar nur eine der beiden Stichverletzungen, spricht aber ausdrücklich von mehreren
Messerstichen. Dies ist nicht zu beanstanden. In Bezug auf die gesundheitlichen Folgen
wird im von der Vorinstanz zitierten Gutachten des IRM ausgeführt, dass es im Bereich der
Stichwunden zu reversiblen oder dauerhaften Empfindungsstörungen kommen könne,
sofern dort verlaufende sensible Nerven verletzt worden seien. Dies könne allerdings erst
im Langzeitverlauf beurteilt werden (kant. Akten S. 339). Daraus kann der
Beschwerdeführer indes nichts hinsichtlich der Spätfolgen ableiten. Noch im Vorverfahren
berichtete er von gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Schmerzmitteleinnahme
notwendig machten. Gleichwohl wies er bereits damals auf die zwischenzeitlich
eingetretene Besserung hin (kant. Akten S. 265). Anlässlich der erstinstanzlichen
Hauptverhandlung gab er wiederum zu Protokoll, dass es ihm jetzt - mit Ausnahme der
bleibenden Narben - "soweit gut" gehe. Er müsse zwar bei der Arbeit zwischendurch
absitzen, sei aber immer 100% arbeitsfähig gewesen (kant. Akten S. 500 f.). Unter diesen
Umständen kann die vorinstanzliche Feststellung, wonach die Verletzung komplikationslos
verheilt und die geltend gemachten langandauernden Rückenschmerzen nicht erwiesen
seien, nicht als willkürlich bezeichnet werden. Zu Unrecht beruft sich der
Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf die Gerichtsnotorietät. Die von ihm
behaupteten somatischen und psychischen Folgen stehen vorliegend mit der allgemeinen
Lebenserfahrung und den Grundsätzen folgerichtigen Denkens nicht ohne weiteres in
Einklang. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz im Übrigen auch nicht vor, den



Sachverhalt bzw. den Gesundheitszustand nicht näher abgeklärt zu haben. Im Ergebnis
erweist sich die Willkürrüge des Beschwerdeführers daher als unbegründet.

E. 3
Der Beschwerdeführer wendet ein, die Vorinstanz habe bei der rechtlichen Qualifikation
der Tat Art. 123 und Art. 126 StGB verletzt (Beschwerde S. 5 ff.). Die Vorinstanz geht von
einem leichten Fall einer einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2
StGB aus (Entscheid E. 3 S. 8 f.).

E. 3.1
Art. 123 Ziff. 1 StGB bestraft Handlungen, die eine Schädigung des Menschen an Körper
oder Gesundheit zur Folge haben (Abs. 1). In leichten Fällen kann der Richter die Strafe
mildern (Abs. 2). Eine Tätlichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB ist demgegenüber
anzunehmen bei einer das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass
überschreitenden physischen Einwirkung auf einen Menschen, die keine Schädigung des
Körpers oder der Gesundheit zur Folge hat ( BGE 119 IV 25 E. 2a S. 25 f.; 117 IV 14 E. 2a
S. 15 ff.; je mit Hinweisen). Die Abgrenzung zwischen der einfachen Körperverletzung und
der Tätlichkeit erweist sich insbesondere bei verursachten Quetschungen, Schrammen,
Kratzern oder Prellungen als schwierig. Die Unterscheidung der Tatbestände hängt
namentlich bei Eingriffen ohne äussere Spuren vom Mass des verursachten Schmerzes ab (
BGE 107 IV 40 E. 5c S. 42 f. mit Hinweis). Abgrenzungsschwierigkeiten kann unter
Umständen durch die Anwendung von Art. 123 Ziff. 1 Satz 2 StGB begegnet werden. Da es
sich bei den Begriffen der Tätlichkeit und der Verletzung der körperlichen Integrität um
unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, räumt das Bundesgericht dem Sachgericht bei der
Abgrenzung der beiden Tatbestände einen gewissen Ermessensspielraum ein ( BGE 134 IV
189 E. 1.3 S. 191 f. mit Hinweis).

E. 3.2
Daran gemessen genügt für die Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung (leichter
Fall), dass der Beschwerdegegner 2 im Rahmen eines nicht bloss niederschwelligen
Gewaltdelikts oberflächliche Hauteinblutungen am linken Nasenflügel sowie unterhalb des
rechten Ohres und am rechten Ohrläppchen erlitten hat. Gemäss den verbindlichen
Feststellungen im angefochtenen Entscheid attackierte der Beschwerdeführer den
Beschwerdegegner 2 grundlos und unvermittelt von hinten, versetzte ihm einen Schlag an
die Nase und hielt ihn einige Zeit in einem festen Würgegriff (Entscheid E. 3.2 S. 9). Der
Beschwerdegegner 2 geriet dabei in Atemnot und Panik (vgl. vorstehend E. 2.2). Dies war
kein unbedeutender Angriff auf den Körper, auch wenn die Verletzungsfolgen letztlich
zwar deutlich sichtbar, aber nicht als gravierend einzustufen sind. Die Vorinstanz hält sich
jedenfalls im Rahmen des ihr zustehenden Ermessensspielraums, wenn sie einen leichten
Fall im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 StGB annimmt.

E. 4
Der Beschwerdeführer beruft sich alsdann auf Art. 54 StGB . Die Folgen der eigenen Tat
seien derart gravierend und nachhaltig gewesen, dass eine Bestrafung des
Beschwerdeführers unangemessen wäre (Beschwerde S. 8 ff.).

E. 4.1
Ist der Täter durch die unmittelbaren Folgen seiner Tat so schwer betroffen, dass eine Strafe
unangemessen wäre, so sieht die zuständige Behörde von einer Strafverfolgung, einer



Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab ( Art. 54 StGB ). Unmittelbare
Betroffenheit kann etwa zutreffen, wenn der Täter bei der Ausführung der Tat oder bei
deren Abwehr durch das Opfer selbst massiv geschädigt wurde (RIKLIN, in: Basler
Kommentar, Strafrecht I, 4. Aufl. 2018, N. 14 zu Art. 54 StGB ). Nach dem Grundsatz "a
maiore minus" kann anstelle einer Strafbefreiung die Milderung der Strafe nach freiem
Ermessen treten, wenn bei der Gegenüberstellung der unmittelbaren Folgen der Tat mit der
angemessenen Strafe ein Rest zugunsten der Letzteren verbleibt, so dass eine Strafbefreiung
nicht in Frage kommt ( BGE 121 IV 162 E. 2d S. 175; Urteil 6B_1033/2017 vom 9. Februar
2018 E. 2.2; zur Betroffenheit auch BGE 137 IV 105 E. 2.3 S. 108 ff.). Die Regelung von
Art. 54 StGB ist jedenfalls dann verletzt, wenn sie in einem Falle nicht Anwendung findet,
wo ein leichtes Verschulden sehr schwere direkte Folgen für den Täter nach sich zieht, bzw.
dort angewendet wird, wo ein schweres Verschulden lediglich zu einer leichten
Betroffenheit des Täters geführt hat. Zwischen diesen beiden Extremen hat der Richter nach
Prüfung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu entscheiden, wobei er über ein weites
Ermessen verfügt ( BGE 121 IV 162 E. 2d S. 175 mit Hinweisen).

E. 4.2
Der Beschwerdeführer setzt sich mit den Ausführungen der Vorinstanz nicht substanziiert
auseinander, sondern stellt diesen im Wesentlichen bloss seine eigene Sichtweise
gegenüber. Damit vermag er nicht aufzuzeigen, inwiefern ein Ermessensfehler vorliegt. Die
Vorinstanz durfte willkürfrei darauf schliessen, dass die geltend gemachten
gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Rückenschmerzen, Traumatisierung usw.) nicht
erwiesen sind (vorstehend E. 2.3.2). Der Beschwerdeführer erlitt zwar im Rahmen der
Auseinandersetzung zwei Stichverletzungen, doch sind diese komplikationslos verheilt. Er
konnte laut Vorinstanz das Spital nur wenige Stunden nach dem Vorfall wieder verlassen.
Mit Ausnahme einer knappen Arbeitswoche war er auch nicht arbeitsunfähig (Entscheid E.
4.1 S. 9 f.). Diesen Folgen stellt die Vorinstanz das "keineswegs geringfügige" bzw. "nicht
mehr leichte" Verschulden des Beschwerdeführers gegenüber. Dieser habe ohne Grund die
Konfrontation initiiert und durch sein Verhalten zur Eskalation der Ereignisse den
Hauptanteil beigetragen (Entscheid E. 4.1 f. S. 10). Wenn die Vorinstanz unter diesen
Umständen der Betroffenheit des Beschwerdeführers eine kompensatorische Wirkung in
Form einer Strafbefreiung oder Strafmilderung im Sinne von Art. 54 StGB abspricht,
verletzt sie ihren Ermessensspielraum nicht.

E. 5
Schliesslich wendet sich der Beschwerdeführer gegen die Strafzumessung (Beschwerde S.
12 f.).

E. 5.1
Dem erkennenden Sachgericht steht bei der Beurteilung der einzelnen
Strafzumessungsfaktoren gemäss Art. 47 ff. StGB ein erheblicher Spielraum des Ermessens
zu. Das Bundesgericht greift auf Beschwerde hin in die Strafzumessung nur ein, wenn das
Sachgericht den gesetzlichen Strafrahmen über- oder unterschritten hat, wenn es von
rechtlich nicht massgebenden Kriterien ausgegangen ist oder wesentliche Gesichtspunkte
ausser Acht gelassen bzw. in Überschreitung oder Missbrauch seines Ermessens falsch
gewichtet hat ( BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 61; 135 IV 130 E. 5.3.1 S. 134 f.; je mit
Hinweisen).

E. 5.2



Die Vorinstanz setzt sich in ihren Erwägungen zur Strafzumessung mit den
zumessungsrelevanten Komponenten auseinander und würdigt diese zutreffend. Entgegen
der Ansicht des Beschwerdeführers trägt die Vorinstanz - unter Verweisung auf die erste
Instanz - dem Umstand, dass es sich um einen leichten Fall handelt, bereits bei der
Bemessung der Einsatzstrafe Rechnung (Entscheid E. 4.2 S. 10 f.). Sie ist dabei - unter
Vorbehalt gewisser Ausnahmen - von Bundesrechts wegen nicht verpflichtet, in der
Urteilsbegründung in absoluten Zahlen oder in Prozenten anzugeben, in welchem Masse sie
die einzelnen Strafzumessungskriterien gewichtet ( BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 60 ff.
Hinweisen). Der Beschwerdeführer weist sodann zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz
von einem "nicht leichten Verschulden" ausgeht, gleichzeitig aber einen leichten Fall
annimmt. Ob der leichte Fall zwingend mit einem leichten Verschulden korrelieren muss,
kann hier offenbleiben. Würde der Argumentationslinie des Beschwerdeführers nämlich
gefolgt, hätte die Vorinstanz insofern gar auf eine einfache Körperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erkennen müssen. Der Beschwerdeführer kann folglich aus der
Bemessung des Verschuldens nichts zu seinen Gunsten ableiten. Unbegründet ist
schliesslich auch der Einwand, dass die Vorinstanz beim Verschulden das "hartnäckige
Leugnen" besonders ins Gewicht habe fallen lassen. Die Vorinstanz berücksichtigt das
Aussageverhalten des Beschwerdeführers bei der Beurteilung der Reue. Im Ergebnis
gelangt sie zum Schluss, dass ihm kein substantielles Geständnis oder Reue zugute gehalten
werden könne. Dies ist nicht zu beanstanden.

E. 6
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Beschwerdeführer sind
die Gerichtskosten aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Dem Beschwerdegegner 2 ist
mangels Umtrieben für das bundesgerichtliche Verfahren keine Parteientschädigung
zuzusprechen ( Art. 68 Abs. 1 BGG ).
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